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Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des Weg-
weisers,

die Aufgaben des Amtes für öffentliche Ordnung
der Hansestadt Greifswald sind umfassend und
überaus vielfältig. Unser Team ist oft die erste An-
laufstelle für Neubürger/-innen, aber auch dann
Partner, wenn sich im Verlaufe Ihres Lebens in
Greifswald familiäre Änderungen ergeben.Wir be-
arbeiten Sachverhalte in Meldeangelegenheiten,
Personalausweis- und Passangelegenheiten, Stan-
desamt, deutsche Einbürgerung, Gewerbeange-
legenheiten, Straßenverkehrsangelegenheiten.
Nicht zuletzt sind wir auch betraut mit allgemei-
nen Ordnungsaufgaben. Diese reichen vom Fi-
schereischein über das Demonstrationsrecht bis
hin zur Verkehrskontrolle und dem Fundbüro. Seit
dem Jahr 2005 gehört auch der Bereich Brand-,
Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu un-
serem Aufgabenprogramm. Für die hier vorlie-
gende Publikation hat das Team des Amtes für
öffentliche Ordnung einige ausgesuchte Dienst-
leistungen inhaltlich beschrieben, notiert, welche
Unterlagen erforderlich sind und in welcher Hö-
he Gebühren erhoben werden.

Wir möchten, dass Sie mit uns und unserem Ser-
vice zufrieden sind. Rechtliche Gründe werden
manchmal möglicherweise dazu führen, dass un-
sere Entscheidungen nicht ganz Ihren Vorstel-
lungen entsprechen. Sie können jedoch davon aus-
gehen, dass wir stets nach einer verträglichen
Lösung gesucht und ein akzeptables Ergebnis er-
zielt haben.

Großen Wert legen wir auch darauf, dass Sie uns
gut erreichen können. Bis auf das Standesamt, es
befindet sich im Rathaus, sind die anderen Sach-
gebiete unter einem Dach in der Spiegelsdorfer
Wende Haus 1 untergebracht.Aus allen Stadttei-
len erreichen Sie uns bequem mit dem Bus. Kraft-
fahrzeuge können direkt vor der Tür geparkt
werden. Ein Behindertenaufzug ermöglicht selbst-
verständlich Rollstuhlfahrern/-fahrerinnen den
Zugang zu unserem Haus. Unsere Sprechzeiten ha-
ben wir so eingerichtet, dass Sie auch dann, wenn
Sie berufstätig sind, Ihr Anliegen bei uns vorbringen
können. Gern vereinbaren wir darüber hinaus
weitere Termine.

Wir wünschen uns, dass die Broschüre ihrem Na-
men gerecht wird und Ihnen als Wegweiser dien-
lich ist. Die Publikation konnte gedruckt werden,
weil alle sich hier präsentierenden Unternehmen
ihren finanziellen Beitrag dazu geleistet haben.
Ihnen gilt ein besonderer Dank.
Für künftige Informationsmaterialien sind Ihre
Anregungen herzlich willkommen.

Heidemarie Friedrich 
Amtsleiterin und 
das Team des Amtes für öffentliche Ordnung

Geleitwort
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Wir
beraten

Sie 
gerne!
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Kontakt: Hansestadt Greifswald · Der Oberbürgermeister · Amt für öffentliche Ordnung · PF 31 53 · 17461 Greifswald
Spiegelsdorfer Wende Haus 1 · 17491 Greifswald · Telefon +49 3834 52-4101 · Fax +49 3834 52-4103
E-Mail ordnungsamt@greifswald.de · Internet www.greifswald.de
Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag 9:00 Uhr–12:00 Uhr und 14:00 Uhr–18:00 Uhr, Mittwoch 9:00 Uhr–12:00 Uhr (Ausländerbehörde,
Standesamt geschlossen), Donnerstag 9:00 Uhr–12:00 Uhr und 14:00 Uhr–16:00 Uhr, Freitag 9:00 Uhr–12:00 Uhr (Ausländerbehörde geschlossen)
Weitere Termine in dringenden Angelegenheiten nach Vereinbarung.

Struktur des Amtes für öffentliche Ordnung

Amtsleitung – Heidemarie Friedrich
Tel. +49 3834 52-4101; Fax +49 3834 52-4103: E-Mail ordnungsamt@greifswald.de
Einwohnermeldeangelegenheiten Sachgebiet Gewerbe Sachgebiet Straßenverkehr Sachgebiet Allgemeine 

Ordnungsaufgaben
Leitung – Siegfried Bloch Leitung – Monika Gehrmann Leitung – Herbert Leesch Leitung – Hendrik Jühlke
Tel. 52-4131 · Fax 52-4135 Tel. 52-4370 · Fax 52-4372 Tel. 52-4110 · Fax 52-4104 Tel. 52-4340 · Fax 52-4342
E-Mail meldebehoerde@greifswald.de E-Mail gewerbe@greifswald.de E-Mail verkehrsabteilung@greifswald.de E-Mail allgemeine.h.juehlke@

greifswald.de
Standesamt Gewerbeangelegenheiten Verkehrslenkung Allgemeine Ordnungsaufgaben
Markt Rathaus · 17489 Greifswald  
Tel. 52-1190 · Fax 52-1126 Tel. 52-4371 und 53-4374 Tel. 52-4109 und 52-4112 Tel. 52-4343/-4345-4348
E-Mail standesamt@greifswald.de
Ausländerbehörde Erlaubniswesen Zulassungsstelle Bußgeldstelle
Tel. 52-4145/-4147/-4148 und Tel. 52-4373 Tel. 52-4120/-4121/-4123/-4124/-4125/ Tel. 52-4350/-4351/-4352/-4355/
-4283 · Fax 52-4107 -4126/-4127/-4128/-4129 -4356/-4357/-4358/-4360
E-Mail auslaenderbehoerde@
greifswald.de
Meldeangelegenheiten Gewerbekontrolle Führerscheinstelle Fundbüro
Tel. 52-4132/-4133/-4134/-4136/ Tel. 52-4376 und 52-4378 Tel. 52-4114/-4115/-4116 Tel. 52-4344
-4137/-4138/-4139 · Fax 52-4142
Einbürgerung/Namensgebung Märkte; Messen und Personen- und Güterverkehr

Veranstaltungen
Tel. 52-4146 Tel. 52-4379/-4380 Tel. 52-4113
Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Berufsfeuerwehr · Leiter Brandrat Thomas-Christian Paul · Tel. 52-2600 · Fax 52-2622 · E-Mail: t.paul@greifswald.de
Integrierte Leitstelle · Leiter Armin Krüger · Tel. 52-2616/-2617/-2618/-2619
Rettungsdienst · Ärztlicher Leiter Dr. Lutz Fischer · Tel. 52-2613 · Fax 52-2614 · E-Mail rettungsdienst@greifswald.de
Katastrophenschutz und Zivilschutz · SB Reinhard Meyer · Tel. 52-2610
Freiwillige Feuerwehr · Stadtbrandmeister Detlef Miehlke · Tel. 52-2840
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Amt für öffentliche Ordnung
Spiegelsdorfer Wende Haus 1

Haltestelle Südbahnhof/Fußweg 2 Minuten
Die Haltestelle wird angefahren von 
den Linien 1, 3 und 5.

Haltestelle Ärztehaus/Schönwalde/Fußweg 
6 Minuten
Die Haltestelle wird angefahren von der
Linie 6.

Parkplatz vor Ort

inklusive Behindertenparkplatz

Lage und Erreichbarkeit des Amtes

7

Amt für öffentliche Ordnung
Standesamt, Markt Rathaus

Haltestelle Rathaus/Fußweg 1 Minute
Die Haltestelle wird angefahren von den Linien 2 und 3.
Haltestelle Bahnhofstraße/Fußweg 4 Minuten
Die Haltestelle wird angefahren von den Linien 1, 2, 3, 4 und 7.

Haltestelle Marienkirche/Fußweg 5 Minuten
Die Haltestelle wird angefahren von den Linien 2, 3 und 6.

Parkplatz: Tiefgarage am Markt/1 Euro pro 70 Minuten/
Fußweg 2 Minuten

Behindertenparkplatz vor der Post am Markt/Fußweg 1 Minute

7

Haltestellen, Buslinien, Bahnhof und Parkplätze

Diese Karte gibt die Lage des
Standesamtes wieder.

Amt für öffentliche Ordnung – Brand-, Katastrophenschutz und
Rettungsdienst, Wolgaster Straße 63
Haltestelle Volksstadion/Fußweg 1 Minute
Die Haltestelle wird angefahren von den Linien 2, 5, 6 und 7
Parkplatz vor Ort – Behindertenparkplatz vor Ort
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Meldeangelegenheiten

Anmeldung
Sie ziehen nach Greifswald:
Nach den Bestimmungen des Meldegesetzes für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
meldegesetz – LMG M-V) sind Sie verpflichtet, sich
innerhalb einer Woche nach Einzug in die Woh-
nung bei der Meldebehörde anzumelden.
Bitte beachten Sie: Bei verspäteter Anmeldung
kann ein Verwarn- oder Bußgeld erhoben werden.
Die Meldepflicht für Personen bis zum vollende-
ten 16. Lebensjahr liegt bei den Sorgeberechtig-
ten. Neugeborene sind nur anzumelden, wenn sie
nicht bei der leiblichen Mutter leben.
Sie brauchen nichts auszufüllen. Die Anmeldung
wird per EDV ausgedruckt. Sie kontrollieren le-
diglich die Angaben und unterschreiben.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis und/oder Reisepass bzw. Kin-

derausweis
• bei Familien: Familienstammbuch, sofern keine

Kinderausweise/Kinderreisepässe vorhanden sind
Gebühren: keine

Abmeldung
Sie ziehen aus Greifswald fort:
Bei einem Auszug aus einer Wohnung und Einzug
in eine andere Wohnung innerhalb Deutschlands
brauchen Sie sich nicht mehr abzumelden.
Bitte beachten Sie: In folgenden Fällen müssen
Sie sich innerhalb einer Woche abmelden:
• bei Aufgabe der Nebenwohnung
• bei Aufgabe der einzigen Wohnung (Obdach-

losigkeit)

• bei Wegzug ins Ausland
Sie brauchen nichts auszufüllen. Die Abmeldung
wird per EDV ausgedruckt. Sie kontrollieren le-
diglich die Angaben und unterschreiben.Wenn Sie
nicht persönlich in die Meldebehörde kommen
möchten, können Sie sich auch formlos schriftlich
per Post abmelden. Wir schicken Ihnen dann die
Abmeldebestätigung zu.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis oder Reisepass
Gebühren: keine

Ummeldung
Sie ziehen innerhalb von Greifswald um:
Wenn Sie innerhalb der Stadt Greifswald umzie-
hen, sind Sie verpflichtet sich innerhalb einer
Woche, nachdem Sie die neue Wohnung bezogen
haben, umzumelden. Für Personen bis zum voll-
endeten 16. Lebensjahr liegt die Meldepflicht
ebenfalls bei den Sorgeberechtigten.
Sie brauchen nichts ausfüllen: Die Ummeldung
wird per EDV ausgedruckt. Sie kontrollieren le-
diglich die Angaben und unterschreiben.
Bitte beachten Sie: Wird die Frist nicht einge-
halten, kann ein Verwarn- oder Bußgeld erhoben
werden.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis und/oder Reisepass
Gebühren: keine

Meldebescheinigung/Aufenthaltsbescheini-
gung
Wir stellen Ihnen auf Wunsch eine melderechtli-

che Bescheinigung aus, wenn Sie in Greifswald
mit einer Wohnung gemeldet sind.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
Personalausweis oder Reisepass
Gebühren:
Die Ausstellung der Bescheinigung ist gebühren-
pflichtig. Die Gebühr beträgt 3,50 Euro.

Auskünfte aus dem Melderegister
Sie haben das Recht auf kostenlose Auskunft über
Ihre im Melderegister  gespeicherten persönlichen
Daten. Auch Dritte erhalten gegen Gebühr Aus-
kunft über bestimmte Eintragungen.
Die Meldebehörde darf Auskunft erteilen über:
• Vor- und Familiennamen
• Anschriften
• Doktorgrad
(einfache Melderegisterauskunft)
Soweit jemand ein berechtigtes Interesse glaub-
haft macht, darf ihm darüber hinaus Auskunft ge-
geben werden über:
• Tag und Ort der Geburt
• frühere Vor- und Familiennamen
• Familienstand, beschränkt auf die Angaben, ob

verheiratet oder nicht
• Staatsangehörigkeiten
• frühere Anschriften
• Tag des Ein- und Auszuges
• gesetzliche Vertreter
• Sterbetag und -ort
(erweiterte Melderegisterauskunft)
Gebühren: 7,00 Euro

Unsere Dienstleistungen · Meldeangelegenheiten
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Personaldokumente
Für alle Personaldokumente gilt Folgendes:
• Sämtliche Antragsformulare werden per EDV aus-

gedruckt. Sie brauchen nur Ihre Daten zu über-
prüfen und zu unterschreiben. Bei der Antrag-
stellung können Sie sich nicht vertreten
lassen.

• Das Lichtbild bzw. die Lichtbilder muss/müssen
aktuell sein und den/die Passbewerber/-in
zweifelsfrei erkennen lassen. Größe 45 x 35 mm,
Hochformat ohne Rand, das Gesicht ist in der
Höhe von mindestens 20 mm darzustellen. Das
Bild muss die Person ohne Kopfbedeckung zei-
gen. Der Hintergrund muss heller sein als die
Gesichtspartie. Informieren Sie bitte den Foto-
grafen über die Verwendung der Fotos.

• Alle Personaldokumente sind gebührenpflich-
tig, mit Ausnahme der erstmaligen Ausstellung
eines Personalausweises für Personen zwi-
schen 16 und 21 Jahren.

• Mit Ausnahme der vorläufigen Dokumente
und der Kinderreisepässe werden alle Perso-
naldokumente von der Bundesdruckerei in
Berlin hergestellt. Auf die Bearbeitungsdauer
hat die Passbehörde keinen Einfluss. Die Bear-
beitungsfrist liegt zwischen drei und sechs Wo-
chen. Falls Sie kurzfristig verreisen müssen, kann
Ih-nen ein Expressreisepass oder in bestimm-
ten Fällen ein vorläufiger Personalausweis
oder vorläufiger Reisepass ausgestellt werden.

Der Personalausweis
Deutsche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,
sind verpflichtet, einen Personalausweis zu besit-

zen. Personen, die über einen gültigen Reisepass
verfügen, genügen damit ihrer Ausweispflicht. In
Ausnahmefällen kann für Personen unter 16 Jah-
ren ein Personalausweis mit Zustimmung der Sor-
geberechtigten ausgestellt werden.Die Unterschrift
beider Elternteile ist erforderlich, sofern beide das
Sorgerecht gemeinsam besitzen.
Der Personalausweis ist höchstens 10 Jahre lang gül-
tig. Bei Personen unter 26 Jahren beträgt die Gül-
tigkeit 5 Jahre.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• bisheriger Personalausweis, auch wenn er be-

reits abgelaufen ist oder
• Reisepass bzw. Kinderausweis
• 1 Lichtbild

• bei Verlust: Familienbuch bzw. Personen-
standsurkunde

Gebühren: 8,00 Euro (Regelfall), bei Verlust
10,00 Euro, Erstbeantragung bei Personen zwi-
schen 16 und 21 Jahren gebührenfrei

Der vorläufige Personalausweis
Der vorläufige Personalausweis wird ausgestellt,
wenn Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen und nicht im Besitz von gültigen Dokumen-
ten sind. Er ist drei Monate lang gültig. Gleich-
zeitig beantragen Sie einen neuen (endgültigen)
Personalausweis. Sie erhalten den vorläufigen Per-
sonalausweis sofort.
Gebühren: Die Gebühr beträgt 10,00 Euro.

Unsere Dienstleistungen · Personal- und Passangelegenheiten
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die Antragstellerin muss die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen. Zuständig ist grundsätzlich
die Passbehörde der Hauptwohnung. Der Antrag-
steller muss volljährig sein. Bei Minderjährigen ist
die Zustimmung der Sorgeberechtigten (in der Re-
gel beide Elternteile) erforderlich. Die Gültigkeits-
dauer des vorläufigen Reisepasses beträgt ein Jahr.
Eine Verlängerung ist nicht möglich.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• alter Reisepass, auch wenn er ungültig ist, oder

Personalausweis bzw. Kinderausweis
• 1 Lichtbild
Gebühren: Die Gebühren belaufen sich auf
26,00 Euro.

Der Kinderreisepass
Das Kind besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit
und ist nicht älter als 16 Jahre. Die Zustimmung
der Elternteile ist erforderlich, sofern beide das ge-
meinsame Sorgerecht besitzen. Besitzt nur ein El-
ternteil das Sorgerecht, genügt die Zustimmung
dieses Elternteils (bitte rechtskräftigen Sorge-
rechtsbeschluss vorlegen). Die Unterschriften sind
persönlich (Kind und Sorgeberechtigte) unter
Vorlage eines gültigen Personalausweises oder
Reisepasses in der Meldebehörde zu leisten.
Bearbeitungsfrist: Sind sämtliche Voraussetzun-
gen erfüllt, wird der Kinderreisepass sofort aus-
gestellt.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Geburts- oder Abstammungsurkunde

• alter Kinderreisepass bzw. Kinderausweis
• 1 aktuelles Lichtbild
Gebühren: Die Gebühren betragen 13,00 Euro.
Verlust oder Diebstahl der Ausweispapiere.
Bitte teilen Sie den Verlust bzw. den Diebstahl Ih-
rer Ausweispapiere unverzüglich persönlich der
Meldebehörde mit.

Der Reisepass
Der Reisepass dient als Identitätsnachweis und
zum Grenzübertritt bei Auslandsreisen, wenn ein
Personalausweis nach den Bestimmungen des Ziel-
staates nicht ausreicht. Der Antragsteller/die An-
tragstellerin muss die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen. Zuständig ist grundsätzlich die
Passbehörde der Hauptwohnung. Der Antragstel-
ler muss volljährig sein. Bei Minderjährigen ist die
Zustimmung der Sorgeberechtigten (in der Regel
beide Elternteile) erforderlich. Die Gültigkeitsdauer
des Reisepasses beträgt bei Personen unter 26 Jah-
ren 5 Jahre, ansonsten 10 Jahre. Verlängerungen
sind nicht möglich.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• alter Reisepass, auch wenn er ungültig ist, oder

Personalausweis bzw. Kinderausweis
• 1 Lichtbild
• bei Verlust bzw. wenn Sie keinen gültigen Per-

sonalausweis besitzen: Familienbuch bzw. Per-
sonenstandsurkunde

Gebühren: Die Gebühr beläuft sich auf 13,00 Eu-
ro (für Personen unter 26 Jahren), ansonsten auf
26,00 Euro.

Der vorläufige Reisepass
Dieses Dokument kann kurzfristig ausgestellt
werden, wenn unverzüglich ein Reisepass benö-
tigt wird und die Ausstellung eines Expressreise-
passes zeitmäßig nicht ausreicht. Die Dringlich-
keit muss nachgewiesen werden. Der Antragsteller/

Unsere Dienstleistungen · Personal- und Passangelegenheiten
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Lohnsteuerwesen

Die Lohnsteuerkarte
Personen, die in einem unselbstständigen Be-
schäftigungsverhältnis stehen, benötigen eine
Lohnsteuerkarte zur Vorlage beim Arbeitgeber. Die
Meldebehörde stellt den Arbeitnehmern/-innen,
die am 20. September des Vorjahres (Stichtag) in
Greifswald mit Hauptwohnung gemeldet sind bzw.
waren, kostenlos eine Lohnsteuerkarte aus.Wenn
Ehegatten nicht mit einer gemeinsamen Haupt-
wohnung gemeldet sind bzw. waren, wird die
Lohnsteuerkarte von der Gemeinde ausgestellt,
in der der ältere Ehegatte am 20. September des
Vorjahres mit Hauptwohnsitz gemeldet ist oder
war.
Änderung der Steuerklassen
Wollen Sie Ihre Lohnsteuerklasse ändern, legen
Sie bitte Ihre Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerkarten
vor. Treten bei einem/r Arbeitnehmer/-in im Lau-
fe des Kalenderjahres, für das die Lohnsteuerkarte
gilt, die Voraussetzungen für eine günstigere
Steuerklasse (Änderung des Familienstandes)
oder höhere Zahl der Kinderfreibeträge ein, so kann
der/die Arbeitnehmer/in bis zum 30. November
des laufenden Jahres bei der Gemeinde die Än-
derung der Eintragung beantragen. Die Änderung
wird mit Wirkung von dem Tage an vorgenommen,
an dem erstmals die Voraussetzungen für die Än-
derung vorlagen. Ehegatten, die beide in einem
Dienstverhältnis stehen, können nach dem 31. De-
zember auf gemeinsamen Antrag im Laufe des
Kalenderjahres einmal, spätestens bis zum
30. November des laufenden Jahres, bei der

Gemeinde beantragen, die auf ihren Lohn-
steuerkarten eingetragenen Steuerklassen
zu ändern (also III/V in IV/IV oder umge-
kehrt). Die Änderung ist mit Wirkung ab
dem Beginn des auf die Antragstellung fol-
genden Kalendermonats vorzunehmen.
Wird der Antrag mündlich von einem Ehe-
gatten gestellt, so ist eine Vollmacht des
anderen Ehegatten erforderlich.Wollen
Sie ein neugeborenes Kind auf der
Lohnsteuerkarte eintragen lassen, le-
gen Sie bitte die Lohnsteuerkarten und
die Geburtsurkunde vor, in der beide
Elternteile eingetragen sind, oder
zusätzlich die Vaterschaftsanerken-
nungsurkunde. Kinder, die nicht in
der Wohnung und der Gemeinde
des Arbeitnehmers gemeldet sind,
dürfen nur dann auf die Lohn-
steuerkarte des Arbeitnehmers ein-
getragen werden, wenn der Arbeitnehmer eine ak-
tuelle von der Wohnsitzgemeinde des Kindes für
steuerliche Zwecke ausgestellte Lebensbeschei-
nigung vorlegt.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis/Reisepass
• Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerkarten
• ggf. Geburtsurkunde,Vaterschaftsanerkennung,

evtl. steuerliche Lebensbescheinigung (bei Ein-
trag des Kinderfreibetrages)

• ggf. Kircheneintrittserklärung oder Kirchenaus-
trittserklärung (bei Änderung der Religionsge-
meinschaft)

Gebühren: Erstbeantragung ist gebührenfrei.

Ersatz-
lohnsteuerkarte
Sollte Ihre Lohnsteuerkarte verloren oder un-
brauchbar geworden sein, können Sie bei der Ge-
meinde, die die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat,
eine Ersatzlohnsteuerkarte beantragen.
Gebühren: 5,00 Euro für die Ausstellung einer Er-
satzlohnsteuerkarte.

Unsere Dienstleistungen · Lohnsteuerwesen
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Beglaubigungen
Amtliche Beglaubigungen nach § 33, § 34 VwVfG
M-V werden in der Meldebehörde vorgenommen,
dazu ist die Vorlage des Originals erforderlich. Die
Urschrift muss von einer Behörde ausgestellt
sein oder die Abschrift muss zur Vorlage bei ei-
ner Behörde benötigt werden. Es werden nur deut-
sche Schriftstücke beglaubigt.
Kopien von Personalstandsurkunden werden nicht
beglaubigt.
Eine Unterschrift wird nur beglaubigt, wenn sie
in Gegenwart des/der Sachbearbeiters/-in voll-
zogen wird. Das zu unterzeichnende Schriftstück
muss zur Vorlage bei einer Behörde oder einer
sonstigen Stelle, der aufgrund einer Rechtsvor-
schrift das unterzeichnete Schriftstück vorzulegen
ist, benötigt werden.
Gebühren: Die Vornahme von Beglaubigungen
ist gebührenpflichtig.

Untersuchungsberechtigungsschein
Jugendliche, die vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres ein Beschäftigungsverhältnis beginnen
und deshalb nach den Vorschriften des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes ärztlich untersucht werden
müssen, erhalten in der Meldebehörde einen Un-
tersuchungsberechtigungsschein, sie müssen aber
mit Hauptwohnung gemeldet sein. Die Unterla-
gen kann der Jugendliche selbst oder ein/-e Sor-
geberechtigte/-r in der Meldebehörde abholen.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis, Reisepass bzw. Kinderausweis
Gebühren: Die Ausstellung des Untersuchungs-
berechtigungsscheines ist gebührenfrei.

Führungszeugnis
Das Führungszeugnis ist ein Auszug über die zu
Ihrer Person im Bundeszentralregister gespei-
cherten Daten. Das Register enthält Erkenntnisse
zu rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilungen.
Das Führungszeugnis wird ausschließlich vom Ge-
neralbundesanwalt (Bundeszentralregister) in
Bonn ausgestellt.
Der Antrag ist bei der Meldebehörde des Ortes,
in dem Sie mit einer Wohnung gemeldet sind, per-
sönlich zu stellen. Der Antragsteller/die Antrag-
stellerin muss das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Soll das Führungszeugnis bei einer Behörde vor-
gelegt werden, sind der genaue Verwendungs-
zweck und die genaue Anschrift der Behörde an-
zugeben.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis oder Reisepass
Gebühren: Die Gebühr beträgt 13,00 Euro.

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
Im Gewerbezentralregister werden Entschei-
dungen von Verwaltungsbehörden mit gewerbe-
rechtlichem Zusammenhang eingetragen. Die
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister benö-
tigen Sie in der Regel als selbstständiger Gewer-
betreibender für bestimmte behördliche Zwecke.
Sie wird ausschließlich vom Generalbundesanwalt
(Bundeszentralregister) in Bonn erteilt. Der Antrag
ist bei der Meldebehörde persönlich zu stellen.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
• Personalausweis oder Reisepass
Gebühren: Die Gebühr beträgt 13,00 Euro.

Ausländerbehörde
Aufgaben der Ausländerbehörde:
• Durchführen der aufenthalts- und asylrecht-

lichen Entscheidungen und arbeitsrechtlichen
Genehmigungsverfahren (Zulassung zur Be-
schäftigung)

• Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsti-
tel nach dem Aufenthaltsgesetz: Visum, Auf-
enthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis

• zusätzlich:Aufenthaltsgestattung (Asylverfah-
ren), Duldung, Fiktion

• Integration von Ausländern mittels Integra-
tionskursen

• Verlängerung des Visums nach der Einreise (auf
Ausnahmefälle beschränkt)

• Ausstellung eines Ausweis- oder Passersatzes
für Ausländer (Reiseausweise für Flüchtlinge,
Reisedokumente)

• Prüfen der Freizügigkeitsberechtigung für EU-
Staatsangehörige

• Anerkennung von Verpflichtungserklärungen bei
beabsichtigter Beantragung eines Visums durch
einen Ausländer im Ausland

• Bearbeitung der Sofortmaßnahmen (unerlaubte
Aufenthalte, Polizeikontrollen, Bundesgrenz-
schutz etc.)

• Aussetzung der Abschiebung
• Aufhebung oder Änderungen von Auflagen zum

Aufenthaltstitel oder zur Duldung
• Bestätigung einer Reisendenliste für nach dem

Europäischen Gemeinschaftsrecht nicht freizü-
gigkeitsberechtigte Ausländer (z. B. bei Schüler-
reisen)

• Bescheinigung des Aufenthaltsrechts oder die
Erteilung sonstiger aufenthaltsrechtlicher Be-
scheinigungen auf Antrag

Unsere Dienstleistungen · Sonstiges · Ausländerbehörde
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Ehefähigkeitszeugnis
Zur Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
müssen Sie persönlich erscheinen oder einen
postalischen Antrag stellen.
Benötigte Unterlagen:
• gültiger Personalausweis bzw. Reisepass
• Meldebescheinigung mit Familienstand vom

Einwohnermeldeamt des Wohnsitzes
• Abstammungsurkunde
Zusätzlich bei geschiedenen oder verwitweten
Personen:
• Heiratsurkunde bzw. beglaubigte Abschrift aus

dem Familienbuch der Vorehe
• rechtskräftiges Scheidungsurteil
• Sterbeurkunde des verstorbenen Partners
Zusätzlich, wenn gemeinsame Kinder vorhanden
sind:
• Abstammungsurkunde des Kindes

• Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungs-
erklärung durch die Mutter

• ggf. gemeinsame Sorgeerklärung

Zusätzlich, wenn minderjährige Kinder mit in die
neue Partnerschaft gebracht werden, für die ein
Partner Vermögenssorge hat:
• Geburtsurkunde
Rechtsgrundlagen: Personenstandsgesetz
Formulare: werden im Standesamt erstellt
Gebühren:
• 55,00 Euro (Prüfung der Ehefähigkeit, wenn

ausländisches Recht zu beachten ist)
• 33,00 Euro (Prüfung der Ehefähigkeit eines

Deutschen)

Beurkundung eines Sterbefalls
Bei Eintritt eines Sterbefalles ist die Anzeige des

Sterbefalles im Standesamt notwendig. Das Stan-
desamt beurkundet den Sterbefall.
Benötigte Unterlagen:
• ein von einem Arzt ausgestellter Totenschein
• bei ledig Verstorbenen zusätzlich:
• Geburtsurkunde
• Personalausweis bzw. gültiger Reisepass
Bei verheirateten, geschiedenen bzw. verwitwe-
ten Verstorbenen zusätzlich:
• Personalausweis bzw. gültiger Reisepass
• Heiratsurkunde
• ggf. beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
• rechtskräftiges Scheidungsurteil
• Sterbeurkunde des Partners
Gebühr: Für die Beurkundung wird eine Gebühr
in Höhe von 7,00 Euro erhoben.

Beurkundung einer Geburt
Benötigte Unterlagen:
Wenn Eltern nicht miteinander verheiratet sind:
• gültiger Personalausweis
• Geburtsurkunde
• Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der

Mutter
• Sorgeerklärung
Wenn Eltern miteinander verheiratet sind:
• gültiger Personalausweis
• Heiratsurkunde oder beglaubigte Abschrift aus

dem Familienbuch
Zusätzlich bei geschiedenen oder verwitweten
Müttern:
• rechtskräftiges Scheidungsurteil
• Sterbeurkunde
Gebühr: Für die Ausstellung einer Geburtsurkunde
wird eine Gebühr in Höhe von 7,00 Euro erhoben.

Unsere Dienstleistungen (Standesamt)
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• rechtskräftiges Scheidungsurteil
• Sterbeurkunde des verstorbenen Partners
Zusätzlich, wenn gemeinsame Kinder vorhanden
sind:
• Abstammungsurkunde des Kindes

• Vaterschaftsanerkennung des Vaters mit Zustim-
mungserklärung durch die Mutter des Kindes

• ggf. gemeinsame Sorgeerklärung
Zusätzlich, wenn minderjährige Kinder mit in die
neue Partnerschaft gebracht werden, für die ein

Partner die Vermögenssorge hat:

Namenserteilung gemäß § 1618 BGB
Benötigte Unterlagen:
• gültige Personalausweise der Mutter und de-

ren Ehemannes
• beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch

der Ehe
• Geburtsurkunde des Kindes
• Negativbescheinigung ausgestellt

durch das Jugendamt über die allei-
nige Sorge

• Meldebescheinigung vom Einwoh-
nermeldeamt

Gebühr: 17,00 Euro für die Aufnahme
der Erklärung, 7,00 Euro für die Aus-
stellung einer neuen Geburtsurkunde

Eheschließung
Zur Anmeldung von Eheschließungen
und Durchführung von Eheschließungen
müssen Sie persönlich erscheinen.
Benötigte Unterlagen:
• Meldebescheinigung mit Familien-

stand vom Einwohnermeldeamt des
Wohnsitzes

• Abstammungsurkunde
Zusätzlich bei geschiedenen oder ver-
witweten Personen:
• Heiratsurkunde bzw. beglaubigte Ab-

schrift aus dem Familienbuch der
Vorehe

Unsere Dienstleistungen · Standesamt

• Geburtsurkunde oder Abstam-
mungsurkunde des Kindes

Rechtsgrundlagen: Personenstands-
gesetz, BGB; Personenstandsverord-
nung
Formulare:Anmeldeformulare (werden
im Standesamt erstellt)
Gebühr: 81,50 Euro bis 131,50 Euro

Personenstandsurkunden
Zur Ausstellung von Personenstands-
urkunden und beglaubigten Abschrif-
ten aus Personenstandsbüchern müs-
sen Sie persönlich im Standesamt
erscheinen oder einen schriftlichen
Antrag stellen.
Benötigte Unterlagen:
Personalausweis oder gültiger Reise-
pass bzw. Darlegen des Verwandt-
schaftsverhältnisses gemäß § 61 PStG
Gebühr: 7,00 Euro
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Staatsangehörigkeit/Namensän-
derung/Einbürgerung

Namensrecht/Öffentlich-rechtliche Namens-
änderung
Änderung von Familien- und Vornamen von
deutschen Staatsangehörigen
Ein Familienname oder ein Vorname darf nur ge-
ändert werden, wenn ein wichtiger Grund die Än-
derung rechtfertigt (Gesetz über die Änderung von
Familiennamen und Vornamen(NamÄndG) und die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz
über die Änderung von Familiennamen und Vor-
namen (NamÄndVwV)). Zur Antragstellung ist die
persönliche Vorsprache in der Einbürgerungsbe-
hörde/öffentl.-rechtl. Namensänderungen erfor-
derlich. In diesem Zusammenhang erhalten Sie
alle weiteren, für Sie zutreffenden Informationen.
Benötigte Unterlagen:
• Antrag (Vordruck)
• Personalausweis oder Reisepass
• Meldebescheinigung
• beglaubigte Abschrift aus dem Geburtseintrag

des Antragstellers
Bei verheirateten Antragstellern
• eine beglaubigte Abschrift seines Familien-

buches
Für Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben
• ein Führungszeugnis
Für Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben
• einen Nachweis über das Ergebnis der vor-

mundschaftsgerichtlichen Anhörung

Gebühren:
• für die Änderung eines Familiennamens  

2,50 Euro bis 1022,00 Euro
• für die Änderung eines Vornamens 2,50 Euro

bis 255,00 Euro
Anträge und weitere spezifische Informationen er-
halten Sie im Amt für öffentliche Ordnung, Ein-
bürgerungsbehörde/öffentlich-rechtliche Na-
mensänderungen, Spiegelsdorfer Wende 01,
17491 Greifswald

Staatsangehörigkeit
Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit/Staats-
angehörigkeitsausweis
Zur Antragstellung ist die persönliche Vorsprache
erforderlich.
Benötigte Unterlagen:
• Antrag auf Ausstellung eines Staatsangehö-

rigkeitsausweises (wird durch die Behörde
ausgehändigt)

• Personalausweis oder Reisepass
• Meldebescheinigung
• Personenstandsurkunden
• sowie andere Nachweise, die belegen, dass der/

die Antragsteller/-in die deutsche Staatsange-
hörigkeit durch Geburt erworben und nicht wie-
der verloren hat (Abstammungsprinzip)

Rechtsgrundlagen:
Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staats-
angehörigkeitsrecht (StAR-VwV) und das Staats-
angehörigkeitsregelungsgesetz (SrARegG)
Gebühr: Gemäß § 38 Staatsangehörigkeitsgesetz
(StAG) in Verbindung mit der Staatsangehörigkeits-

Gebührenverordnung (StAGebV) beträgt die Ge-
bühr für die Erteilung einer Staatsangehörig-
keitsurkunde als Staatsangehörigkeitsausweis
25,00 Euro. Anträge und weitere spezifische In-
formationen erhalten Sie im Amt für öffentliche
Ordnung, Einbürgerungsbehörde, Spiegelsdorfer
Wende 01, 17491 Greifswald.

Einbürgerung
Ausländerinnen und Ausländern, die sich während
ihres langjährigen Aufenthalts in der Bundesre-
publik Deutschland den neuen Lebensverhältnis-
sen angepasst haben, bietet der Staat die Ein-
bürgerung an.
Voraussetzungen:
Jede Einbürgerungsbewerberin/jeder Einbürge-
rungsbewerber muss:
• zum Zeitpunkt der Einbürgerung eine Aufent-

haltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechti-
gung besitzen,

• wenigstens seit acht Jahren seinen rechtmäßi-
gen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland haben (bei deutsch verhei-
rateten und bei besonderen Personengruppen
wird eine Aufenthaltsdauer von drei bzw. sechs
Jahren als ausreichend angesehen),

• den Lebensunterhalt für sich und seine unter-
haltsberechtigten Familienangehörigen ohne
Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe bestreiten
können,

• ausreichende deutsche Sprachkenntnisse haben,
• sich keiner Straftat schuldig gemacht haben und

deswegen verurteilt sein,
• ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen

Unsere Dienstleistungen · Staatsangehörigkeit …
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Grundordnung des Grundgesetzes zur Bundes-
republik Deutschland, Loyalitätserklärung, ab-
geben,

• in der Regel seine bisherige Staatsangehörig-
keit vor der Einbürgerung ablegen.

Benötigte Unterlagen:
• Antrag (Vordruck)
• gültiger Reisepass und Aufenthaltstitel
• 1 Passbild
• Personenstandsurkunden und die deutsche

Übersetzung von einem/-r beeidigten Über-
setzer/-in

• handgeschriebener Lebenslauf
• Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse
• Krankenversicherungsnachweis
• Zeugnis des Arbeitgebers
• Gehaltsbescheinigung der letzten drei Mona-

te (bei verheirateten Einbürgerungsbewerbern
auch vom Ehegatten)

Weitere Informationen erhalten Sie zu den Sprech-
zeiten der Einbürgerungsbehörde.
Rechtsgrundlagen:
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),Ausländerge-
setz (AuslG) und die Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-
VwV)
Gebühr: Gemäß § 38 StAG beträgt die Einbür-
gerungsgebühr 255,00 Euro pro Person. Sie er-
mäßigt sich für ein minderjähriges Kind, das mit-
eingebürgert wird und keine eigenen Einkünfte im
Sinne des Einkommenssteuergesetzes hat, auf
51,00 Euro. Für Anspruchseinbürgerungen enthält
§ 90 AuslG identische Regelungen. Anträge und
weitere spezifische Informationen erhalten Sie im
Amt für öffentliche Ordnung, Einbürgerungsbe-
hörde, Spiegelsdorfer Wende 01, 17491 Greifswald.

Unsere Dienstleistungen · Staatsangehörigkeit · Namensänderung …
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Gewerbe

Gewerbeanzeigeverfahren
Wer kann ein Gewerbe anzeigen?
Gewerbetreibende können entweder natürliche
oder juristische Personen sein. Die Frage, wer als
Gewerbetreibender anzusehen ist, ist von großer
praktischer Bedeutung, da sich hier entscheidet,
wer nach § 14 der Gewerbeordnung anzeige-
pflichtig ist und wem eine gewerberechtliche Er-
laubnis zu erteilen ist.
a) Natürliche Personen

• Einzelpersonen
• Geschäftsführende Gesellschafter der Perso-

nengesellschaften wie OHG, Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts, Komplementär der KG

b) Juristische Personen
• GmbH
• Aktiengesellschaft (AG)
• Eingetragener Verein (e. V.)

Allgemeine Pflicht zur Anzeige eines Gewerbes
Wer den selbstständigen Beginn eines Gewerbes,
den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer

unselbstständigen Zweigniederlassung anfängt,
muss dies der in dem betroffenen Ort zuständi-
gen Behörde anzeigen. Das Gleiche gilt:
• wenn der Betrieb verlegt wird,
• wenn der Gegenstand des Gewerbes wechselt

oder auf Waren oder Leistungen ausgedehnt wird,
• der Betrieb aufgegeben wird.
Ausgenommen sind Urproduktion, freie Berufe
(freie wissenschaftliche, künstlerische und schrift-
stellerische Tätigkeit höherer Art, persönliche
Dienstleistungen, die eine höhere Bildung erfor-
dern) und bloße Verwaltung eigenen Vermögens.
Die Abgrenzung, ob es sich um ein bzw. um eine
der o. g.Tätigkeiten handelt, ist aufgrund der Viel-
falt der Erscheinungsformen oft sehr schwierig und
kann deshalb nur in einem ausgiebigen Bera-
tungsgespräch geklärt werden.

Gewerbeanmeldung
Der Beginn eines Gewerbes ist auf dem Formu-
lar GewA1 anzuzeigen. Die gewerbliche Tätigkeit
ist genau zu bezeichnen.Weiter werden Angaben
zum Inhaber, zum Betrieb und etwaigen Erlaub-
nissen erfasst. Die Anzeigepflicht bezieht sich auf
die Errichtung einer Hauptniederlassung, einer
Zweigniederlassung oder einer unselbstständigen
Zweigstelle.
Gebühr:
Die zu entrichtende Gebühr beträgt 26,00 Euro.

Gewerbeummeldung
Die Gewerbeummeldung ist auf dem Formular
GewA2 anzuzeigen und bezieht sich auf folgen-
de Tatbestände:

Unsere Dienstleistungen · Gewerbe
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• Betriebssitzverlegung innerhalb des Zustän-
digkeitsbereiches.
(Die Betriebssitzverlegung in einen anderen Zu-
ständigkeitsbereich muss dagegen erst abge-
meldet und im neuen Bereich neu angemeldet
werden.)

• Wechsel des Gegenstandes oder Ausdehnung
des Gegenstandes eines Gewerbes.

Der Gegenstand eines Gewerbes wird gewechselt,
wenn die Branche (z. B. Drogeriemarkt in Textil-
handel) oder die Handelsstufe (Einzelhandel in
Großhandel) gewechselt wird.
Gebühr: Die zu entrichtende Gebühr beträgt
26,00 Euro.

Gewerbeabmeldung
Die Gewerbeabmeldung ist auf dem Formular
GewA3 anzuzeigen. Dies hat zu erfolgen, wenn
die Betriebstätigkeit einer Hauptniederlassung, ei-
ner Zweigniederlassung oder einer unselbststän-
digen Zweigstelle eingestellt wird. Wird der Be-
triebssitz in einen anderen Zuständigkeitsbereich
verlegt, ist ebenfalls eine Abmeldung zu tätigen.
Gebühr: Die Gewerbeabmeldung ist gebühren-
frei.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die Voraussetzungen für die Ausübung eines Ge-
werbes sind je nach Art und Umfang des Gewer-
bes sehr unterschiedlich.
Man unterscheidet im Gewerberecht folgende
Gewerbearten:

• Handel, Industrie, Handwerk und Sonstiges
z. B. Einzelhandel, Großhandel,Versicherungen
und Bausparen

• es wird unterschieden nach: stehendem Ge-
werbe, z. B. Modeboutique, Bäckerei,erlaub-
nispflichtiges Gewerbe, z. B. Gaststätte, Spiel-
halle, Maklerbüro, Bewachungsunternehmen

• Reisegewerbe z. B. ambulanter Handel, Schau-
stellergewerbe.

Aufgrund der Vielfalt der Erscheinungsformen bei
der Ausübung eines Gewerbes sind auch die Vor-
aussetzungen für den einzelnen Unternehmer sehr
unterschiedlich. Eine Aufzählung an dieser Stelle

ist deshalb nicht möglich. Es ist deshalb unbedingt
erforderlich, dass sich der/die zukünftige Unter-
nehmer/-in rechtzeitig in einem ausführlichen Be-
ratungsgespräch über die Voraussetzungen und
erforderlichen Bedingungen für sein/ihr Unter-
nehmen informiert.
Ansprechpartnerinnen:
– für anzeigepflichtige und überwachungs-

pflichtige Gewerbe, Reisegewerbe
Frau Rottig 524374
Frau Nagel 524375

– für erlaubnispflichtige Gewerbe
Frau Roggensack 524373

Unsere Dienstleistungen · Gewerbe
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Durchführung von öffentlichen 
Veranstaltungen, Messen, Märk-
ten, Volksfesten

Öffentliche Veranstaltungen
Veranstaltungen, zu denen jedermann Zutritt
hat, sind als öffentliche Veranstaltungen der für
den Ort zuständigen Behörde anzuzeigen. Dazu

gehören unter anderem Tanzveranstaltungen,
Konzerte, Musikdarbietungen, Informationsver-
anstaltungen u. Ä. Eine Anzeige ist nicht erfor-
derlich, wenn für die Durchführung von Veranstal-
tungen für den betreffenden Ort bereits eine
Dauergenehmigung erteilt worden ist. Die Anzeige
wird auf einem entsprechenden Formblatt er-
stattet. Dieses ist im Amt für öffentliche Ordnung,
Sachgebiet Gewerbe erhältlich.

Welche Voraussetzungen bei der Durchführung öf-
fentlicher Veranstaltungen noch beachtet werden
müssen, richtet sich nach Art, Dauer und Besu-
cherzahlen der jeweiligen Veranstaltung.
Deshalb ist bereits in der Planungsphase ein aus-
führliches Beratungsgespräch erforderlich.
In dem Gespräch sind Fragen zu klären wie:
• Erforderlichkeit des Einsatzes von Ordnungs-

kräften

Unsere Dienstleistungen · Durchführung von Veranstaltungen …

• Erforderlichkeit des Einsatzes von
Rettungskräften

• Bereitstellung von Toiletten
• Abschluss einer Veranstalterhaft-

pflicht
• Formen der Versorgung
Weiterhin ist zu beachten, dass bei Ver-
anstaltungen, die im Freien oder in ei-
nem Festzelt stattfinden, die Sperrzeit
auf 22:00 Uhr festgesetzt ist. Soll die Ver-
anstaltung länger stattfinden, ist ein ent-
sprechender Antrag auf Verkürzung der
Sperrzeit zu stellen.
Gebühr: Die Erstattung der Veranstal-
tungsanzeige ist gebührenfrei. Die Ge-
nehmigung zur Verkürzung der Sperrzeit
ist gebührenpflichtig.
Die Gebühr beträgt für einen Tag je Stun-
de 7,50 Euro.
Ansprechpartnerin: Frau Gehrmann,
Tel. 52 43 70



26

Dienstleistungen



27

Durchführung von Messen, Märkten, Aus-
stellungen und Volksfesten
Die Durchführung von Messen, Märkten, Aus-
stellungen und Volksfesten unterliegen einer be-
sonderen Genehmigungspflicht, der so genann-
ten „Festsetzung“ nach § 69 der Gewerbeordnung.
Dabei ist es unerheblich, ob diese Veranstaltung
auf öffentlichen oder privaten Flächen stattfindet.
Man unterscheidet folgende Veranstaltungstypen
bei der Festsetzung:
• Messe nach § 64 GewO
• Ausstellung nach § 65 GewO
• Großmarkt nach § 66 GewO
• Wochenmarkt nach § 67 GewO
• Spezialmarkt nach § 68 I GewO
• Jahrmarkt nach § 68 II GewO
Der Antrag auf Festsetzung ist erhältlich im Amt
für öffentliche Ordnung Sachgebiet Gewerbe.
Zur Prüfung der Klassifikation der einzelnen Ver-
anstaltungstypen und der dazu erforderlichen Vor-
aussetzungen ist ein umfangreiches Beratungs-
gespräch erforderlich.
Ansprechpartnerin: Frau Gehrmann Tel. 52 43 70

Bewerbung zur Teilnahme am Greifswalder
Frischwarenmarkt mit ergänzendem Sorti-
ment

Der Wochenmarkt auf dem historischen Marktplatz
der Hansestadt Greifswald hat den Charakter ei-
nes Frischwarenmarktes mit ergänzendem Sorti-
ment. Das Mischungsverhältnis von 70 % Frische-
waren und 30 % ergänzendem Sortiment bezieht
sich auf die Anzahl der teilnehmenden Händler.
Der Frischwarenmarkt findet wöchentlich am

Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonnabend
statt. In der Zeit vom 1. Januar bis 31. März, fin-
det der Wochenmarkt von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und ab dem 1. April von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
statt. Der Aufbau und die Zuweisung der Stand-
flächen erfolgt um 6:45 Uhr. Als Verkaufseinrich-
tungen sind nur Verkaufswagen,Verkaufsanhän-
ger und Verkaufsstände zugelassen. Den Verkauf
aus PKW, Kleintransportern, Caravans und LKW
ist nicht gestattet.
Händler/-innen, die an einer Teilnahme am Frisch-
warenmarkt mit ergänzendem Sortiment inter-
essiert sind, richten ihre Bewerbung unter Anga-
be 
• der Verkaufseinrichtung
• Standardgröße
• Sortiment
• und teilnehmenden Tagen

Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Amt für öffentliche Ordnung
Sachgebiet Gewerbe
Frau Waterstradt
Spiegelsdorfer Wende Haus 1
17491 Greifswald

Bewerbung zur Durchführung einer Veran-
staltung
Jährlich finden in der Hansestadt Greifswald Ver-
anstaltungen der Hansestadt, aber auch Veran-
staltungen von Privatpersonen, Vereinen, Orga-
nisationen, Rundfunk und Fernsehen statt.
Zur Erweiterung des kulturellen Geschehens der
Hansestadt Greifswald sind wir stets an den ver-

schiedensten Veranstaltungen interessiert. Zur
Durchführung der Veranstaltungen stehen der Fest-
spielplatz an der Jungfernwiese, der historische
Marktplatz und der Fischmarkt zur Verfügung.
Sollten Sie also eine tolle Idee für eine Veranstal-
tung haben, die Sie selbst verwirklichen wollen,
können Sie bei uns diese Veranstaltungsflächen
nutzen.
Reichen Sie bei uns Ihre Antragsunterlagen zur
Durchführung einer Veranstaltung mit Ihrem
Veranstaltungskonzept ein.
Dieses sollte folgende Angaben enthalten:
• Ort der Veranstaltung
• Datum und Uhrzeit der Veranstaltung
• Veranstalter / Organisator
• Liste der Veranstaltungsteilnehmer
• Thematik der Veranstaltung
• organisatorischer Ablauf der Veranstaltung
• geplante gastronomische Versorgung der Be-

sucher
• geplante Aufbauten (z. B. Bühne, Zelte)

Ihre Bewerbung schicken Sie an die:
Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Amt für öffentliche Ordnung
Sachgebiet Gewerbe
Spiegelsdorfer Wende, Haus 1
17491 Greifswald

Nach Prüfung Ihres Veranstaltungsangebotes
erhalten Sie bei einer Zusage den Platzvertrag
sowie die zur Durchführung der Veranstaltung
benötigten Formulare zugeschickt. Diese sind
entsprechend den festgelegten Fristen ausgefüllt
wieder einzureichen.

Unsere Dienstleistungen · Durchführung von Veranstaltungen …
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Fundbüro
Fundsachen müssen im Fundbüro angezeigt wer-
den. Beim Abholen von Fundsachen muss sich der
Bürger mit einem gültigen Personaldokument
ausweisen.
Gebühr: Gebühren werden nur für einzelne
Dienstleistungen erhoben. Auskunft kann auf
Anfrage gegeben werden.

Fischereiangelegenheiten
Fischereischeine können von Personen ab dem
10. Lebensjahr erworben werden, wenn sie eine
bestandene Sachkundeprüfung nachweisen.
Gebühr: Die Ausstellung eines Fischereischeines
kostet 8,00 Euro.

Waffenerlaubnis
Zum Erwerb einer Waffenerlaubnis müssen Sie ei-
nen Antrag stellen und das Bedürfnis nachweisen.
In der Regel bekommen nur Sportschützen/-innen
und Jäger/-innen solche Erlaubnis. Ausnahme ist
der s. g. kleine Waffenschein für Schreckschuss-
waffen. Der Erwerb einer Schusswaffe ist nur nach
vorheriger Erlaubniserteilung zulässig.
Benötigte Unterlagen:
• gültiges Personaldokument
• ein Bedürfnis-, sowie ein Sachkundenachweis
Bei Umzug ist nach geltenden melderechtlichen
Bestimmungen der Wohnungswechsel anzuzeigen.
Gebühr: Gebühren entstehen in unterschiedlicher
Höhe, je nach dem, welche Erlaubnis erteilt wird.

An- und Abmeldung von gefährlichen Hunden
Der Besitz eines gefährlichen Hundes muss bei der
zuständigen Behörde durch den/die Hundehalter/-
in unverzüglich angezeigt werden. Der Neuerwerb
eines gefährlichen Hundes darf nur nach vorhe-
riger Erlaubniserteilung der zuständigen Behör-
de erfolgen. Für den Erwerb und den Besitz eines
gefährlichen Hundes muss der/die Hundehalter/-
in und ggf. ein/e weitere/r Hundeführer/-in eine
Sachkundeprüfung ablegen. Dies gilt nicht für die
gefährlichen Hunde, die durch einen Wesenstest
ihre Ungefährlichkeit nachgewiesen haben.
Gebühr: Kosten entstehen nur für die Ablegung
der Sachkundeprüfung in Höhe von 100,00 Euro
und der Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines
gefährlichen Hundes in Höhe von 40,00 Euro.

Unsere Dienstleistungen · Allgemeine Ordnungsabteilung
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Straßenverkehr

Führerscheinstelle
Die Führerscheinstelle Greifswald bearbeitet u. a.
die Anträge für den Ersterwerb einer Fahrer-
laubnis, Erweiterung auf eine weitere Führer-
scheinklasse, Erteilung eines Führerscheins zur
Fahrgastbeförderung, Umtausch in einen EU-
Führerschein, Umtausch einer Dienstfahrerlaub-
nis, Umtausch einer ausländischen Fahrerlaubnis
in einen EU-Führerschein, Ausstellung eines Er-
satzführerscheins nach Verlust oder Diebstahl
und Verlängerung des Führerscheines für die
Klassen C und CE sowie Ausstellung eines inter-
nationalen Führerscheines.

Der Führerscheinantrag
Sie stellen Ihren Antrag auf einen Führerschein bei
uns, wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz in Greifswald
haben.
Benötigte Unterlagen:
• Antrag (erhältlich bei der Fahrschule)
• Personalausweis
• 1 Passbild
• Sehtestbescheinigung
• Teilnahmebescheinigung „Lebensrettende So-

fortmaßnahmen“
• Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten

bei Nichtvolljährigkeit
Gebühr: 43,40 Euro

EU-Kartenführerschein
Ein Umtausch der alten Führerscheine ist zurzeit
nicht notwendig, da der größte Teil der bisherigen
Führerscheine seine Gültigkeit behält. Ein frei-
williger Umtausch ist möglich. Lediglich bei Fahr-
berechtigten im Klasse-2-Bereich bestehen Um-
tauschpflichten ab einem bestimmten Lebensalter.
Das Gleiche gilt auch für Taxi- und Omnibusfah-
rer/-innnen.
Benötigte Unterlagen:
• der bisherige Führerschein
• 1 Lichtbild
• der Personalausweis oder Reisepass
Gebühr: bei Verlängerung der Klasse C und CE
42,60 Euro, bei einer Übertragung (freiwilliger Um-
tausch) 24,00 Euro – Hinweise:
Für LKW-Fahrer/-innen
Für den Pflichtumtausch und für die Verlängerung
der Klasse C, CE ist zudem erforderlich, dass Sie
zusätzlich ein ärztliches Gutachten nach Anlage 5
FeV sowie ein augenärztliches Gutachten nach An-
lage 6 FeV beifügen. Die Formulare für ein au-
genärztliches Gutachten nach Anlage 6 liegen
beim Augenarzt vor, die Gutachten nach Anlage 5
sind bei der Führerscheinbehörde erhältlich.
Für alle Fahrerlaubnisinhaber der Klasse 2, die ab
01.01.1950 geboren wurden, erlischt die Be-
rechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen der
Klasse 2 mit Vollendung des 50. Lebensjahres. Ist
die Fahrerlaubnis erloschen, so dürfen keine
Kraftfahrzeuge über 7,5 t mehr geführt werden.
Die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen der Klasse 3 wird hiervon nicht berührt. Die
Fahrerlaubnisse der Klasse 2 (künftig CE) werden

Unsere Dienstleistungen · Straßenverkehr
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auf 5 Jahre befristet. Die Verlängerung ist jeweils
rechtzeitig vor Ablauf der Frist zu beantragen; sie
ist abhängig von einer ärztlichen Untersuchung
und Überprüfung der Sehleistung.
Für Klasse-3-Fahrer/-innen
Inhaber/-innen der Fahrerlaubnisklasse 3 erhalten
beim Umtausch neben der Fahrerlaubnis der
Klasse B, BE auch die Klasse C1 und C1E ohne Be-
fristung und ohne Notwendigkeit regelmäßiger
ärztlicher Kontrolluntersuchungen. Mit dieser
Fahrerlaubnis dürfen Kraftfahrzeuge bis 7,5 t zu-
lässiges Gesamtgewicht und Züge bis 12 t geführt
werden. Soll der volle Umfang der bisherigen Klas-
se 3 (Fahrzeugkombinationen/Züge über 12 t)
erhalten bleiben, muss dies beim Umtausch be-
sonders beantragt werden. Hierbei wird die Fahr-
erlaubnis Klasse CE (beschränkt) erteilt. Zum
Verfahren wird auf die oben für LKW-Fahrer ge-
troffenen Regelungen verwiesen. Zur Verlängerung
sind für diese Erlaubnisklasse alle 5 Jahre ärztli-
che Kontrolluntersuchungen erforderlich. Wird
die Fahrerlaubnis nicht umgetauscht, so dürfen ab
Vollendung des 50. Lebensjahres keine in Klasse
CE (beschränkt) fallende Fahrzeugkombinatio-
nen/Züge geführt werden. Ab dem 01.02.2005
können Führerscheine der Klasse S erteilt werden.
Das Mindestalter für den Erwerb der Führer-
scheinklasse S beträgt 16 Jahre.
Für Bus- und Taxifahrer/-innen
Inhaber einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung (Taxi, Mietwagen, Kraftomnibus) müssen
spätestens zum Ablauf der Gültigkeit diese Fahr-
erlaubnis zusätzlich zum Verlängerungsantrag
auch den Umtausch des Führerscheins beantra-

gen. Kraftomnibusfahrer erhalten in Zukunft nur
noch den Führerschein der Klasse D und DE.
Für Landwirte/-innen
Bei der Umstellung der Klasse 3 kann der Antrag

auf Erteilung der Klasse T gestellt werden. Dies
erfolgt aber nur, wenn eine Bescheinigung eines
Land- oder Forstwirtschaftsbetriebes vorliegt.

Unsere Dienstleistungen · Straßenverkehr

Übersicht über die neuen Führerscheinklassen

A1 Leichtkrafträder (125 cm3, bis 11 kW)
A Krafträder bis 25 kW, weniger als 0,16 kW/kg Krafträder (unbeschränkt)
B Kfz bis 3,5 t mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz, auch mit Anhänger bis 

750 kg oder Anhänger, dessen Gesamtmasse die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht über-
steigt und die Gesamtmasse höchstens 3,5 t beträgt

C1 Kfz von 3,5–7,5 t mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz und Anhänger bis
750 kg

C Kfz über 3,5 t mit nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz und Anhänger bis 750 kg
D1 Kraftomnibusse mit nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz und Anhänger bis 

750 kg
D Kraftomnibusse und Anhänger bis 750 kg
BE Kfz der Klasse B mit Anhänger (sofern nicht in Klasse B fallend)
C1E Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg (die Gesamtmasse darf 12 t und die zulässige 

Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen)
CE Kfz der Klasse C mit Anhänger über 750 kg
D1E Kfz der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg (die Gesamtmasse darf 12 t und die zulässige 

Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen und der 
Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet werden)

DE Kfz der Klasse D mit Anhänger über 750 kg
M Kleinkrafträder (45km/h, 50 cm3), Fahrräder mit Hilfsmotor
L Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für solche Zwecke eingesetzt werden, bis

32 km/h, selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 25 km/h, mit Anhänger
T Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsma-

schinen bis 40 km/h, im land- oder forstwirtschaftlichen Einsatz
S Dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge jeweils mit einer durch die 

Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem Hubraum
von nicht mehr als 50 cm3 im Falle von Fremdzündungsmotoren, einer maximalen Nutz-
leistung von nicht mehr als 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren oder einer maxi-
malen Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle von Elektromotoren; bei vier-
rädrigen Leichtkraftfahrzeugen darf darüber hinaus die Leermasse nicht mehr als 350 kg
betragen, ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen.
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Wie werden die alten Klassen umgestellt?

Alte Klasse Neue Klassen
1 A, A1, M, L, S
1a A, A1, M, L, S
1b A1, M, L, S
2 B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T, S
3 B, BE, C1, C1E, M, L, S
4 M, L, S
5 L, S
Busführerschein D mit Unterklasse
zur Fahrgast-
beförderung

Einen Umtauschtermin für die Beantragung in ei-
nen EU-Führerschein gibt es zurzeit noch nicht.
Der Umtausch wird dann angeraten, wenn man
mit dem PKW ins Ausland fahren möchte, da es
bereits mit den „alten“ Führerscheinen Probleme
gab. Die Bearbeitungsfrist für alle Anträge beträgt
ca. 4–6 Wochen.

Verkehrslenkung

Bewohnerparken
Bewohnerparkbereiche gibt es nur im Innenstadt-
bereich und in der Fleischervorstadt der Hanse-
stadt Greifswald.
Wenn Sie  in den ausgewiesenen Bereichen für das
Bewohnerparken wohnen, können Sie entspre-
chende Parkausweise für die Gültigkeitsdauer von
einem Jahr erwerben. Ein Bewohnerparkausweis
berechtigt, in der entsprechenden Parkzone zu par-
ken. Der Bewohnerparkausweis wird nur auf An-

trag verlängert.Bei Umzug ist der Parkausweis dem
Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsab-
teilung zuzustellen. Der Parkausweis wird nach Vor-
lage des neuen Fahrzeugscheins kostenfrei neu
ausgestellt. Der alte Parkausweis wird dann ein-
gezogen.
Benötigte Unterlagen:
Personalausweis bzw. Meldebescheinigung
Gebühr: 30 Euro 

Antrag auf Schwerbehindertenausweis
Ein Formular zur Beantragung eines Schwerbe-
hindertenausweises erhalten Sie im Versor-
gungsamt Stralsund, Frankendamm 17, 18439
Stralsund. Hier müssen Sie den Antrag und ärzt-
liche Unterlagen einreichen. Die Entscheidung über
die Erteilung eines Schwerbehindertenausweises
erfolgt im Versorgungsamt. Sind Sie Inhaber/-in
dieses Ausweises, können Sie im Amt für öffent-
liche Ordnung einen Antrag auf eine Ausnahme-
genehmigung zum Parken stellen.
Es gibt zwei Ausnahmegenehmigungen für Park-
erleichterungen für Schwerbehinderte:

1. Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Geh-
behinderung) und „Bl“ (Blinde) 
Diese erteilte Ausnahmegenehmigung ist in der
StVO festgelegt und europaweit gültig.
2. Merkzeichen „G“
Diese Ausnahmegenehmigung beruht auf einer
Regelung des Wirtschaftsministeriums des Landes
Mecklenburg-Vorpommern und ist nur in Mecklen-
burg-Vorpommern gültig. Die  Anträge zur Park-
erleichterung für Merkzeichen „G“ und Merk-
zeichen „aG“, „Bl“ liegen vor im

Amt für öffentliche Ordnung
Straßenverkehrsabteilung
Spiegelsdorfer Wende, Haus 1, Zimmer 220
17491 Greifswald

Benötigte Unterlagen:
Schwerbehindertenausweis, Lichtbild
Gebühr: Es werden keine Gebühren erhoben.

Zulassungswesen
Benötigte Unterlagen:
Bei einer Zulassung müssen Sie stets einen gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass mit aktueller
Meldebescheinigung vorlegen. Bei der Zulassung
auf eine Firma legen Sie auch den Handelsregis-
terauszug und eine Gewerbeanmeldung vor.
Bei der Zulassung auf andere Gesellschaften,
Vereine und Vereinigungen sollte eine vorherige
Rücksprache mit der Zulassungsbehörde erfolgen.
Bitte beachten Sie: Die Erledigung im Auftrag
anderer ist nur mit Vollmacht möglich!

Unsere Dienstleistungen · Straßenverkehr, Verkehrslenkung
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Was will ich erledigen? Was benötige ich?
Fahrzeugan- bzw. Ummeldungen
a) Zulassung eines Neufahrzeuges Fahrzeugbrief, Versicherungsbestätigung
b) Umschreibung auf einen neuen Halter im Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein  

gleichen Zulassungsbezirk oder beim stillgelegten
Fahrzeug die Abmelde-
bescheinigung,
Versicherungsbestätigung,
Hauptuntersuchung 
(HU) und  Abgasunter-
suchung (AU)
Gebühr: 18,50 Euro

c) Umschreibung bei Umzug oder Kauf  wie unter a) und die bisherigen Kennzeichen, wenn das Fahrzeug zugelassen ist.
aus einem anderen Zulassungsbezirk Gebühr: 28,80 Euro

d) Wiederinbetriebnahme nach vorübergehender Fahrzeugbrief, Anmeldebescheinigung, Kennzeichen, Versicherungsbestätigung,
Stilllegung auf den gleichen Halter HU- u. AU-Bescheinigung

Gebühr: 11,00 Euro
e) Umzug innerhalb des Zulass.-Bezirks Fahrzeugschein, HU- u. AU-Bescheinigung

Gebühr: 11,00 Euro
f) Namensänderung Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, HU- u. AU-Bescheinigung

Gebühr: 11,00 Euro
g) Eintragung einer technischen Änderung Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Gutachten bzw. Anbauabnahme, HU- u. AU-Bescheinigung

Gebühr: 11,00  Euro
h) Verlust/Diebstahl Fahrzeugbrief Versicherung an Eides statt bei Verlust, Bescheinigung über Diebstahlanzeige bei der 

Polizei, Fahrzeugschein
Gebühr: 58,60 Euro

i) Verlust/Diebstahl Fahrzeugschein Verlusterklärung bzw. Diebstahlanzeige, HU- u. AU-Bescheinigung 
Gebühr: 20,50 Euro

j) Verlust/Diebstahl amtl. Kennzeichen Verlusterklärung bzw. Diebstahlanzeige, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, evtl. verbliebenes 
Kennzeichen, HU- u. AU-Bescheinigung
Gebühr: 26,70 Euro

Unsere Dienstleistungen · Verkehrslenkung
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Allgemeine Hinweise
Die Gebühren werden nach der Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) er-
hoben. Die angegebenen Gebühren sind nur die
Grundbeträge für den bestimmten Geschäftsvor-
fall. Im Einzelfall kann sich die Gebühr aufgrund
von Besonderheiten erhöhen.

Die Angaben im Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein
müssen gemäß § 27 der Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO) immer den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechen.
Bestimmte Änderungen sind der Zulassungsbe-
hörde umgehend zu melden. Hierzu zählen u. a.
• Änderungen zum Fahrzeughalter

• Änderungen zur Fahrzeugart
• diverse technische Änderungen
Wird der regelmäßige Standort eines Fahrzeuges
für mehr als drei Monate in einen anderen Zu-
lassungsbezirk verlegt, ist dort ein neues Kenn-
zeichen zu beantragen.

Was will ich erledigen? Was benötige ich?
k) Kurzzeitkennzeichen Versicherungsbestätigung für Kurzzeitkennzeichen

Gültigkeit der Kennzeichen 5 Tage ab Tag der Ausgabe
Gebühr: 10,20 Euro

Fahrzeugabmeldungen (kann in jeder Zulassungsbehörde Deutschlands erfolgen)
a) vorübergehende Stilllegung Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, amtliche Kennzeichen

(Frist max. 18 Monate) Gebühr: Gebühren bei Stilllegung in der kennzeichenführenden Zulassungsbehörde 
5,60 Euro und in einer anderen Zulassungsbehörde 11,00 Euro

b) endgültige Abmeldung Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Kennzeichen
Ist das Fahrzeug bereits vorübergehend stillgelegt, muss die Abmeldebescheinigung 
vorliegen. Darin ist vermerkt, dass der Fahrzeugschein eingezogen und die Kennzeichen 
entwertet sind. Wird ein PKW verschrottet, ist außerdem ein Verwertungsnachweis der 
Verwertungsfirma vorzulegen.
Gebühr: Die Gebühren betragen abhängig vom Einzelfall 5,90 Euro, 11,00 Euro,
16,10 Euro, 21,20 Euro

Unsere Dienstleistungen · Verkehrslenkung
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Die Berufsfeuerwehr

In der Hansestadt Greifswald sorgt eine leis-
tungsfähige, gut ausgebildete und gut ausgerüs-
tete Berufsfeuerwehr (BF) 365 Tage im Jahr rund
um die Uhr in Zusammenarbeit mit der freiwilli-
gen Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger. Die Berufsfeuerwehr hat Aufgaben im
abwehrenden und im vorbeugenden Brandschutz,
der technischen Hilfeleistung, des Umweltdienstes
und des Katastrophenschutzes zu erfüllen. Die Be-
rufsfeuerwehr gliedert sich in 3 Wachabteilungen
und in den Tagesdienst.

Zu den Aufgaben der Wachschichten gehören:
• die Rettung von Mensch und Tier bei Bränden

und Unfällen

• die Brandbekämpfung (z. B. Wohnungs-, Kel-
ler-, Kfz-, Ödlandbrände)

• die technische Hilfeleistung (z. B. Aufnahme
von Betriebsstoffen nach Verkehrsunfällen,
Wasserpumpen, Bergung von Leichen, die
Beseitigung von Sturmschäden, Hochwasser-
einsätze)

• die Bergung von Sachgütern
• der Umweltschutz (z. B. Beseitigen von gefähr-

lichen Stoffen )
• die Wasserrettung aus der Luft (Sondereinsatz-

Gruppe See zusammen mit dem Rettungshub-
schrauber der DRF Christoph 47)

• die Feuersicherheitswachen (Theater)
• Aufgaben im Katastrophenschutz (z. B. ABC-

Messungen, Dekontamination, technische Ein-
satzleitung)

• Arbeiten für Dritte (z. B. Prüfung von Hydran-
ten, Verkehrsraumsicherung im Havariefall)

• die Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Schulun-
gen, Veranstaltungen) 

• die kostenpflichtige Atemschutzausbildung der
Beschäftigten von Fremdfirmen.

Zu den Aufgaben des Tagesdienstes gehören:
• Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

wie Brandverhütungsschauen in Betrieben und
Einrichtungen besonderer Art und Nutzung
(Schulen, Kliniken, Gewerbebetriebe usw.)

• Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren
und bei der Erteilung von Gewerbegenehmi-
gungen und zu Bebauungsplänen

• Abnahme von Veranstaltungen und Brand-
meldeanlagen

• Mitarbeit bei Bau- und Gewerbeabnahmen so-
wie Beratung von Architekten, Ingenieuren
und Bauherren zum Brandschutz.

Die Technik
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben stehen der Be-
rufsfeuerwehr neben anderer Technik 2 Tanklösch-
fahrzeuge, 1 Löschfahrzeug, 1 Drehleiter, 1 Gerä-
tewagen-Gefahrgut und 1 Schlauchwagen sowie
Spezialanhänger (Mehrzweckboot, Ölschaden,
Schaumbildner) zur Verfügung. Der Einsatzbereich
umfasst das Stadtgebiet der Hansestadt Greifs-
wald sowie aufgrund einer vertraglichen Vereinba-
rung die Gemeinden Dietrichshagen und Wacke-
row.

Unsere Dienstleistungen · Brandschutz
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Die freiwillige Feuerwehr

Im Team der freiwilligen Feuerwehr arbeiten
Handwerker, Kaufleute, Schüler, Studenten und An-
gestellte. Die freiwillige Feuerwehr rückt bei
Schadensereignissen mit ihren Einsatzfahrzeugen
zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr an der Ein-
satzstelle aus oder übernimmt für die Dauer des
Einsatzes der Berufsfeuerwehr die Bereitschaft.
Derzeit stehen 40 aktiven Einsatzkräften fünf Ein-
satzfahrzeuge zur Verfügung.

Sonderaufgaben
Im Rahmen des Katastrophenschutzes stellt die
freiwillige Feuerwehr den erweiterten Löschzug –

Wasser. Dieser hat die Aufgaben, über größere Ent-
fernungen Wasser zur Einsatzstelle hin (z. B. bei
Waldbränden) bzw. von der Einsatzstelle weg
(z. B. bei Überschwemmungen) zu transportieren.
Bei der Deichverteidigung wird die freiwillige Feu-
erwehr im rückwärtigen Bereich eingesetzt.

Im Einsatz
Die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr erfolgt
über die Leitstelle Greifswald. Außer bei Allein-
einsätzen, die grundsätzlich eigenverantwortlich
abgearbeitet werden, untersteht die freiwillige
Feuerwehr der Einsatzstelle der Einsatzleitung der
Berufsfeuerwehr.

Die Ehrenabteilung der Feuerwehren Greifs-
walds
Grundgedanken dieser Vereinigung ist der Erfah-
rungsaustausch der Kameraden und Kameradin-
nen, die jahrzehntelang ihren Dienst in der frei-
willigen Feuerwehr geleistet haben. Einmal
monatlich treffen sich die Mitglieder in gemütlicher
Runde. Sie pflegen mit Besuchen und Gegenbe-
suchen die Verbundenheit mit Nachbarwehren in
Gützkow, Anklam und auch im polnischen Goll-
now. Unterstützt wird die Arbeit der Ehrenabtei-
lung von den aktiven Kameraden der freiwilligen
Feuerwehr und Sponsoren. Derzeit gehören der Eh-
renabteilung 13 Kameraden der Greifswalder
Feuerwehren an.

Die Jugendfeuerwehr der Feuerwehren Greifs-
walds
Mitglied der Jugendfeuerwehr können Kinder
und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren wer-
den. Kinder und Jugendliche, die die sportliche Her-
ausforderung mit der Beherrschung von techni-
schem Gerät verbinden möchten, sind herzlich
willkommen. Trainiert wird wöchentlich mit viel
Spaß nach einem festgelegten Ausbildungsplan.
Schon die jüngeren Kameraden und Kameradin-
nen erlernen, wie Schläuche angeschlossen wer-
den, wie Leitern und Leinen zum Einsatz kommen.
Regelmäßig finden Kreismeisterschaften und Lan-
desausscheide statt, wo das Erlernte unter Beweis
gestellt werden kann. Die Jugendfeuerwehr ver-
anstaltet für ihre Mitglieder erlebnisreiche Zelt-
lager.

Unsere Dienstleistungen · Brandschutz
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Die Hansestadt Greifswald unterhält auf ver-
traglicher Grundlage eine integrierte Leitstelle für
das Territorium der Hansestadt Greifswald und den
Landkreis Ostvorpommern.

Ihre Hauptaufgaben sind:
• die Disposition von Rettungsdienst- und Feu-

erwehreinsätzen 
• der qualifizierte Krankentransport
• Aufgaben im Katastrophenschutz.

Von hier aus erfolgt die Alarmierung der zustän-
digen Feuerwehren und der Fahrzeuge des Ret-
tungsdienstes sowie des Krankentransportes und
des Rettungshubschraubers „Christoph 47“.
Im Bedarfsfall informiert die Leitstelle auch andere
Behörden und Organisationen wie z. B. die Poli-
zei. Damit wird gewährleistet, dass die Hilfe
schnell und effektiv von statten geht.

Notruf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Krankentransport:  . . . . . .03834 52-2626/-2627
Öffentliche Nummern:  . . . . . . .03834 52-2616/
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2617/-2618

Hauptaufgaben und Struktur im öffentlichen
Rettungsdienst
Die Sicherstellung der flächendeckenden, be-
darfs- und fachgerechten Versorgung der Bevöl-
kerung mit Leistungen der Notfallrettung und des
Krankentransportes ist gemäß Rettungsdienst-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern eine öffentliche
Aufgabe. In der Hansestadt Greifswald ist die
Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes
an den DRK KV Ostvorpommern e.V. und die HKS
Rettungsdienst Greifswald GmbH übertragen
worden. Das Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität – Anstalt öffentlichen Rechts – sichert die
notärztliche Versorgung ab.Der Ärztliche Leiter Ret-
tungsdienst der Hansestadt Greifswald ist u. a. für
das Qualitätsmanagement der notfallmedizini-
schen Betreuung zuständig.
Um den gesetzlichen Versorgungsauftrag erfüllen
zu können, werden in der Hansestadt Greifswald
insgesamt 3 Rettungswachen mit Notarztein-
satzfahrzeugen, Rettungs- und Krankentrans-
portwagen vorgehalten.

Die Kosten, die der Hansestadt Greifswald im Rah-
men ihres Sicherstellungsauftrages entstehen,
werden jährlich mit den Landesverbänden der
Krankenkassen Mecklenburg-Vorpommern ver-
traglich vereinbart. Die Refinanzierung erfolgt über
die Abrechnung der erbrachten Einsätze gegen-
über den Krankenkassen sowie Selbstzahlern.

Unsere Dienstleistungen · Integrierte Leitstelle · Notruf 112
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Jeder Bürger erwartet zu Recht, dass bei größe-
ren Schadensereignissen sein Leben, sein Eigen-
tum und auch die Umwelt geschützt werden.
Diese Aufgabe nimmt die Katastrophenschutz-
behörde wahr.
Unter ihrer Leitung wirken alle zuständigen Be-
hörden, Organisationen und Einsatzkräfte im
möglichen Schadensfall zusammen.

Zur direkten Hilfeleistung am Ereignisort stehen
in der Hansestadt Greifswald die Berufsfeuerwehr,
die Freiwillige Feuerwehr, der Ortsverband des
technischen Hilfswerkes und Einsatzkräfte des
Katastrophenschutzes bereit. Sollten diese Kräf-
te im Einzelfall nicht ausreichen, können Ein-
satzkräfte aus Nachbarkommunen und auch die
Bundeswehr angefordert werden. Die Deichwehr
des Ortsverbandes des technischen Hilfswerkes ist
in Auswertung des Hochwassers vom 3. Novem-
ber 1995 gegründet worden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können
freiwillig und ehrenamtlich in den Reihen des
Katastrophenschutzes und des technischen Hilfs-
werkes mitarbeiten.

Anstelle der Ableistung eines Wehr- und Zivil-
dienstes, ist es möglich, sich zur Mitarbeit in die-
sen Gremien zu verpflichten.

Auskünfte zur Voraussetzung der Mitarbeit im
Katastrophenschutz sowie den Verwendungs-
möglichkeiten erteilt Herr Meyer unter der Ruf-
nummer 03834 52-2609.

Unsere Dienstleistungen · Katastrophenschutz 
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Notrufe.........................................................Telefonnummer
Polizei .................................................................................110
Rettungsdienst und Feuerwehr ...........................................112
Krankentransport.........................................................52-2626

Ärzte –  Notdienst Greifswald
Hausbesuchsdienst 19–07 Uhr 
Rufbereitschaft .............................................................845353

Chirurgen-Notdienst ...........................................................860

Kinderchirurgen-Notdienst
Klinikum Sauerbruchstraße...........................................867022

Kinder in Not
Jugendamt...................................................................52-2616

KJT des Kinderschutzbundes
kostenlos ...........................................................0800 1110333

Kinder- und Jugendzentrum M-V...................................7961-0
Loefflerstr. 44..........................................................Fax 796134

Frauen in Not
Frauenhaus ...................................................................500656

Sucht- und Drogenberatung 18-06 Uhr ...........0173 793924

Telefonseelsorge .............................................0800 1110111
..........................................................................0800 1110222

Notruftafel






